
Gentechnologie – zu Risiken und
Nebenwirkungen fragen Sie das !

• Unsere Aufgabe ist die Förderung der kritischen
Auseinandersetzung mit den Themen
Gentechnologie und Fortpflanzungsmedizin.

• Wir verfolgen die Entwicklung auf wissenschaft-
licher und politischer Ebene und vermitteln
Informationen und Kontakte.

• Das GeN gibt den Gen-ethischen Informations-
dienst (GID) heraus. Der GID erscheint seit 1985
regelmäßig alle zwei Monate und ist die einzige
Zeitschrift in Deutschland, die über sämtliche
Gebiete der Gentechnologie und Fortpflanzungs
medizin informiert. Er berichtet wissenschaftlich
fundiert über aktuelle Geschehnisse aus den
Themenbereichen Landwirtschaft und Lebens-
mittel, Mensch und Medizin sowie Politik und
Wirtschaft.

• Wir vermitteln ReferentInnen und organisieren
Veranstaltungen.

• Ein großes Archiv steht allen interessierten
BesucherInnen zur Verfügung.

• Wir beantworten gerne mündliche und schriftliche
Anfragen zu unseren Schwerpunktthemen.

Das Gen-ethische Netzwerk (GeN) wurde 1986 von
kritischen WissenschaftlerInnen, JournalistInnen,
ÄrztInnen, PolitikerInnen und anderen an Gentechnik
interessierten Menschen gegründet. Der Verein ist
gemeinnützig, politisch unabhängig und finanziert
sich fast ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, GID-
Abonnements und Spenden.

Herzlich Willkommen auf den Webseiten des GeN!
www.gen-ethisches-netzwerk.de

Um Sie weiterhin informieren zu können, brau-
chen wir Ihre Unterstützung! Spenden und Mit-
gliedsbeiträge sind steuerabzugsfähig. Wir freu-
en uns über Ihre Spenden, neue Mitglieder und
AbonnentInnen.
Postbank Berlin, Konto 144 99-102, BLZ 100 100 10

net, beeindruckte ebensowenig, wie die
Tatsache, dass diese nur unregelmäßig ver-
öffentlicht werden.

...und zum Dritten?

Es zeigt sich, dass das Bundeslandwirt-
schaftsministerium hier - mal wieder - nach
dem Motto „Wasch mich, aber mach mich
nicht nass” verfährt: Der Bescheid für das
Vermarktungsverbot im April 2007 kam zur
Verhinderung des Anbaus im gleichen Jahr
zu spät. Die erneute Erlaubnis auf der Basis
eines lausigen Beobachtungsplans kam
pünktlich vor Weihnachten, damit in aller
Ruhe die Geschäfte gemacht werden
können.
Sechs andere EU-Mitgliedsstaaten (Frank-
reich, Griechenland, Italien, Österreich,
Polen und Rumänien) haben den Anbau
von MON810 mittlerweile verboten, da sie
in der einen oder anderen Art Zweifel an
seiner Sicherheit haben. Da zudem die
Zulassung für den Mais ausgelaufen ist und
nun eine Neuzulassung ansteht, bietet sich
ein anderer Weg an: Beobachten ist nicht
die Lösung! MON810 gehört nicht auf den
Acker!

Transgener Mais MON810

- beobachten oder verbieten?
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MON810:
beobachten oder verbieten?

Der Bt-Mais MON810 der Firma Monsanto ist
eine der dienstältesten gentechnisch verän-
derten (gv) Pflanzen weltweit. Während
Anfang der 90er Jahre des vergangenen
Jahrhunderts die vermeintliche Präzision der
Gentechnik zum Beispiel mit Bildchen von
Enzymen als zielgenauen „Scheren” darge-
stellt wurde, setzte Monsanto zur Entwicklung
von MON810 bereits so genannte Genkano-
nen ein. Mit diesen werden neue Genfrag-
mente mit Hilfe von Partikeln in Zellen
geschossen. Wie die letztendlich integrierten
DNA-Sequenzen aussehen und an welchem
Ort sie tatsächlich eingebaut werden, ist auch
2008 noch unklar. Gv-Pflanzen waren, sind
und bleiben Zufallsprodukte.

Erste Zulassungen

1995 wurde MON810 in den USA zum Anbau
zugelassen. Im April 1998 folgte die
Erlaubnis der Europäischen Union, damals
gemäß der alten Freisetzungsrichtlinie
90/220. Zum Anbau kam es in der EU jedoch
zunächst nicht: Erste Studien zeigten negati-
ve Effekte auf Nicht-Zielorganismen, wie
Florfliegen oder den Monarchfalter. Mehrere
Staaten weigerten sich daher, die Zulassung
umzusetzen. Es kam zu einem De-facto-
Moratorium in der EU, in dessen Verlauf bis

zum Jahr 2004 die Zulassung von gv-Pflanzen
gestoppt wurde. Die neue Freisetzungsrichtli-
nie 2001/18 trat 2002 in Kraft, was zu einer
Stärkung des Vorsorgeprinzips führte: Direkte,
indirekte, sofortige, spätere und sich aufad-
dierende Auswirkungen sollten von nun an auf
der Basis einer Umweltverträglichkeitsprüfung
verhindert oder durch einen Beoachtungsplan
im Nachhinein - während des kommerziellen
Anbaus - festgestellt werden.

Fehlendes Monitoring: zum Ersten...

2004 wurden 17 MON810-Sorten in den EU-
Sortenkatalog aufgenommen. Monsanto habe,
hieß es aus Brüssel, einen umfassenden Überwa-
chungsplan vorgelegt, so wie es die Richtlinie
vorsehe. Rückfragen in verschiedenen EU-
Ländern ergaben jedoch, dass ein solcher
Beobachtungs- oder Monitoringplan nirgendwo
bekannt war. Dennoch ließ die Große Koalition
im Dezember 2005 die MON810-Sorten in den
deutschen Sortenkatalog aufnehmen, was den
Anbau legalisierte.

...zum Zweiten...

Nachdem sich weitere Studien zu möglichen
negativen Umwelteffekten von MON810 und
von Bt-Pflanzen im Allgemeinen häuften, wies
das Bundeslandwirtschaftsministerium das
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-

mittelsicherheit (BVL) im April 2007 an, die
Verkaufsgenehmigung für MON810 auszu-
setzen. Ausdrücklich heißt es in dem
Bescheid, dass die Verwendung von
Fragebögen, in denen Landwirte vor allem
agronomische Aussagen machen, nicht aus-
reichend sei. Eine detaillierte Liste von mög-
lichen Umwelteffekten sollte in einem neuen
Beobachtungsplan berücksichtigt werden.
Monsanto legte im September 2007 einen
Plan vor, der im Dezember vom BVL
akzeptiert wurde. Hauptbestandteil der
Beobachtung sind Fragebögen für Land-
wirte. Weitere Umwelteffekte sollen durch
Daten ermittelt werden, die aus vier all-
gemeinen Umweltbeobachtungs-Systemen
(Tagfalter- und Bienen-Monitoring und
andere) abgedeckt werden. In der Folge kris-
tallisierte sich ein handfester Skandal heraus:
Die für die Umweltbeobachtungs-
Programme zuständigen Stellen waren von
Monsanto und vom BVL überhaupt nicht
informiert worden. Sie hatten weder ihr
Einverständnis erklärt, ihre Daten zur
Verfügung zu stellen, noch Auskünfte darü-
ber erteilt, ob ihre Daten überhaupt geeig-
net wären, mögliche negative Effekte von
gv-Pflanzen zu entdecken. So kam es dazu,
dass sich - unter anderem - Ehrenamtliche
aus dem Arten- und Naturschutz als
Handlanger einer Zulassung von Monsantos
transgenem Mais missbraucht sahen. Dass
diese außerdem äußerten, ihre Daten seien
für den anvisierten Zweck gar nicht geeig-


